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aBlesuNg der wasserZÄhler 2025: digitaler uNd effiZieNter
Die Stadt Niddatal setzt zur Ermittlung des Wasserverbrauchs auf digitale Lösungen zur vereinfachten Ablesung
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Nachrichten

BekanntgaBe des Wahltages und des tages der stichWahl
sowie Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Stadt Niddatal (Hessen)

 Zusätzliche Informationen zur Stelle können 
bei nachfolgender Adresse erfragt werden:

 Wahlleitung der Stadt Niddatal
 Besonderer Wahlleiter 
 Herr Andreas Schwenz
 Zimmer Nr.: 2.04, 
 Telefonnummer: 06034/ 9124-240,
 E-Mail-Adresse: wahl@niddatal.de 
 Rathaus Niddatal,
 Im Kloster 6, 61194 Niddatal,
2. Die Wahl fi ndet nach dem Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Niddatal vom 02.07.2025 am Sonntag, den 
15.03.2026, und eine evtl. Stichwahl am Sonn-
tag, den 29.03.2026, statt.

3. Hiermit fordere ich zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen für die Bürgermeisterwahl auf.

 Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlä-
gen, die den gesetzlichen Erfordernissen der 
§§ 10 bis 13, 41 und 45 KWG entsprechen. 
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne

Fortsetzung auf Seite 2

2. Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 197), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24).

3. Kommunalwahlordnung (KWO) in der Fas-
sung vom 26.03.2000 (GVBl. I S. 198, 233), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
10.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 25).

 Wählbar zur Bürgermeisterin/ zum Bürger-
meister sind Deutsche im Sinne des Art. 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes und Unionsbürger, 
die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Für den Ausschluss von der Wählbar-
keit gelten § 32 Abs. 2 und § 31 HGO entspre-
chend.

 Die Bewerbung für die zu besetzende Stelle 
muss in Form eines Wahlvorschlags erfolgen, 
auf dessen gesetzliche Erfordernisse nach-
folgend unter Ziffer. 3 nochmals hingewiesen 
wird. Eine gesonderte Bewerbung ist wahl-
rechtlich weder erforderlich noch ausreichend.

1. In der Stadt Niddatal mit 9.861 Einwohner 
ist die hauptamtliche Stelle der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters ab dem 
01.07.2026 im Wege der Direktwahl neu zu 
besetzen.

 Die Stelle ist gemäß der Hessischen Kom-
munalbesoldungsverordnung nach Besol-
dungsgruppe A 16 bewertet. Zusätzlich 
wird eine Dienstaufwandsentschädigung 
nach § 6 der Verordnung über die Besol-
dung, Dienstaufwandsentschädigung und 
Reisekostenpauschale der hauptamtlichen 
kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamten auf Zeit (KomBesDAV) gewährt.

 Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.
 Für die Bürgermeisterwahl gelten die fol-

genden gesetzlichen Bestimmungen:
1. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24).

das Wahlamt informiert!
Anlässlich der am 15. März 2026 bevorstehen-
den Allgemeinen Kommunal- und Bürger-
meisterwahl und den damit verbundenen Fris-
ten informiert das Wahlamt der Stadt Niddatal 
alle Parteien, Wählergruppen und Einzelbe-
werber frühzeitig über geänderte Sprechzeiten 
des Wahlamtes und des Bürgerbüros vor und 
nach Weihnachten sowie den Tagen „zwischen 
den Jahren“.
Die gesamte Stadtverwaltung Niddatal wird 
ab dem 23. Dezember bis einschließlich 2. 
Januar 2026 geschlossen sein.

In der Stadt Niddatal haben Bürgerinnen und 
Bürger nun die Möglichkeit, bei der Beantra-
gung eines Ausweisdokumentes ein digitales 
Lichtbild direkt in der Verwaltung aufnehmen 
zu lassen. Die Aufnahme erfolgt unkompli-
ziert an einem Selbstbedienungsterminal, das 
sich im Bürgerbüro der Stadtverwaltung be-
fi ndet. Das Foto wird umgehend in das An-
tragsverfahren integriert, sodass kein eige-

digitale lichtBilder im BÜrgerBÜro niddatal
Bürger können jetzt unkompliziert digitale Lichtbilder für Ausweisdokumente direkt im Bürgerbüro aufnehmen lassen.

Hiervon losgelöst wird das Bürgerbüro und 
die Wahlleitung ausschließlich für Parteien, 
Wählergruppen und Einzelbewerber in Wahl-
sachen an nachfolgenden Tagen und Zeiten 
ansprechbar sein:
•	 Dienstag, den 23.12.2025, vor Ort von 8:00 

Uhr bis 10:00 Uhr
•	 Montag, den 29.12.2025, telefonische Er-

reichbarkeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr 
(mobil unter 0151/ 24096496)

•	 Dienstag, den 30.12.2025, telefonische 
Erreichbarkeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr 

(mobil unter 0151/ 24096496)
•	 Freitag, den 02.01.2026, vor Ort von 8:00 

Uhr bis 10:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung, dass keine wei-
teren Dienstleistungen des Bürgerbüros an 
den obigen Tagen angeboten werden. 
Eine Terminvereinbarung vorab ist erwünscht.
Das aktive Wählen an diesen Tagen ist nicht 
möglich.
Für Fragen rund um Allgemeine Kommunal- und 
Bürgermeisterwahl steht selbstverständlich das 
Wahlamt der Stadt Niddatal zur Verfügung.

nes Passfoto mitgebracht werden muss.
Für die Nutzung des Fototerminals wird ein zu-
sätzliches Zeitfenster reserviert. Bitte geben Sie 
bei der Terminvereinbarung (telefonisch oder 
online) mit an, ob ein digitales Lichtbild in der 
Verwaltung erstellt werden soll. Die Gebühr für 
die digitale Aufnahme beträgt 6,00 Euro. Es ist 
zu beachten, dass Fotos von Babys nur möglich 
sind, wenn diese eigenständig sitzen können.

Die Nutzung des Fototerminals ist freiwillig; Bür-
ger haben weiterhin die Möglichkeit, ein eigenes 
digitales Lichtbild in Form eines QR-Codes mit-
zubringen.
Hinweis: Eine gedruckte Passbildaufnahme 
kann nicht mehr verwendet werden und ist so-
mit nicht mehr zulässig.
Diese Neuerung erleichtert den Antragsprozess 
und spart Zeit.

fÖrderKreis der geschwister-scholl-schule Niddatal e.V. 
JahreshauPtVersammluNg am 10. deZemBer

Der Förderkreis der Geschwis-
ter-Scholl-Schule Niddatal lädt seine Mitglie-
der zur Jahreshauptversammlung am Mitt-
woch, 10. Dezember 2025, um 18.30 Uhr 
in die Aula der Schule ein. Neben den Jah-
resberichten steht eine Satzungsänderung 
sowie die Wahl eines Vorstandsmitglieds auf 
dem Programm.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1.  Begrüßung und Eröffnung
2.  Bericht des Vorstandes
3.  Bericht der Kassenwartin
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Vorstandes
6.  Änderung der Satzung: § 8 Vorstand, 1. 

Abs. Zusammensetzung und 2. Abs. Be-
setzung

7.  Wahl einer Beisitzerin, eines Beisitzers

8.  Eingegangene Anträge
9.  Verschiedenes
Anträge zur Versammlung können bis spä-
testens 3. Dezember 2025 schriftlich an den 
Ersten Vorsitzenden, Dr. Bernhard Hertel, 
gerichtet werden. Der Vorstand hofft auf eine 
rege Beteiligung, da eine aktive Mitwirkung 
wesentlicher Bestandteil der Vereinsarbeit 
ist.

Im Zeitraum vom 12.12.2025 bis einschließ-
lich 04.01.2026 fi ndet die diesjährige Er-
mittlung Ihres Wasserverbrauches statt.
Seit 2022 nutzen die Stadtwerke Niddatal für 

die Ablesung der Wasserzähler die Software 
„WATERLOO“ aus dem Hause SYMVARO. Mit 
dieser Software ist es möglich, die Ablesung 
des Wasserverbrauchs bis hin zur Bescheider-
stellung digital, effi zient und fehlerfrei durchzu-
führen.
Ab dem 12.12.2025 erhalten Sie deshalb von 
Waterloo eine E-Mail mit der Aufforderung zur 
Ablesung, oder Sie bekommen den Ablesebrief 
von den Stadtwerken direkt per Post zugesandt. 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie alle Informa-
tionen zur weiteren Bearbeitung. 
Um Schätzungen Ihres Verbrauchs zu vermei-
den, bitten wir Sie, von den zahlreichen kosten-
losen Möglichkeiten der Zählerstandsübermitt-
lung Gebrauch zu machen.
Die digitalen Möglichkeiten zur Bekanntgabe Ih-
res Wasserzählerstandes sind:
• „Zähler Plus“ App
• WATERLOO Webseite (Gehen Sie dafür auf 

„www.zaehlerstand.io“)

• QR-Code auf Ihrem Ablesebrief (Scannen 
Sie dafür den QR-Code auf dem Ablese-
brief)

• 24h-Hotline “WATER Voice” (Siehe Telefon-
nummer auf Ihrem Ablesebrief)

• Waterloo Chatbot „Splashy“
Selbstverständlich können Sie auch nach wie 
vor Ihren Ablesebrief händisch ausfüllen und an 
die Stadtverwaltung Niddatal zurücksenden.
Bitte trennen Sie vom Ableseschreiben kei-
ne Passagen ab und schicken dieses voll-
ständig an die Stadtverwaltung zurück, denn 
nur so kann eine schnelle und eindeutige 
Zuordnung der Zählerdaten zum betreffen-
den Grundstück erfolgen. 
Wir empfehlen besonders eine der digitalen 
Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 
Weitere wichtige Informationen rund um das 
Thema „Wasserzählerablesung“ fi nden Sie auf 
unserer Homepage und auf unserer Orts-App.
Ihr Team der Stadtwerk Niddatal

ABFALLABHOLUNG
 Mo., 24. November 2025 - Bioabfall
in Assenheim, Bönstadt und Kaichen

Di., 25. November 2025 - Bioabfall 
in Ilbenstadt

Di., 25. November 2025 - Restmüll
in Assenheim und Kaichen 

Mi., 26. November 2025 - Restmüll
in Bönstadt und Ilbenstadt

Do., 27. November 2025 - Altpapier
in Assenheim und Kaichen

Fr., 28. November 2025 - Altpapier
in Bönstadt und Ilbenstadt

http://www.zaehlerstand.io/
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Notdienste

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils um 
9:00 Uhr.

Freitag, 21.11.2025 - 9:00 Uhr 
Limes Apotheke	 06003 8290360
Nieder-Rosbacher-Str. 17	 61191 Rosbach

Samstag, 22.11.2025 - 9:00 Uhr 
Kapersburg Apotheke	 06175 636
Köpperner Str. 87	 61381 Friedrichsdorf

Sonntag, 23.11.2025 - 9:00 Uhr 
Liebig-Apotheke	 06031 71500
Bismarckstr. 30		 61169 Friedberg

Montag, 24.11.2025 - 9:00 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Dienstag, 25.11.2025 - 9:00 Uhr 
Schloß-Apotheke	 06187 7878 
Kilianstädter Str. 10	 61137 Schöneck 

Mittwoch, 26.11.2025 - 9:00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt	 06034 2307
Frankfurter Str. 52	 61206 Wöllstadt

Donnerstag, 27.11.2025 - 9:00 Uhr 
Sprudel Apotheke	 06032 2393 
Hauptstr. 2	 61231 Bad Nauheim

Freitag, 28.11.2025 - 9:00 Uhr 
Hochwald Apotheke	 06032 9282797
Chaumont-Platz 1	 61231 Bad Nauheim

Samstag, 29.11.2025 - 9:00 Uhr 
Burg-Apotheke	 06187 3923 
Eugen-Kaiser-Str. 32 	 61130 Nidderau

Sonntag, 30.11.2025 - 9:00 Uhr 
Amts-Apotheke	 06035 3216 
Bingenheimer Str. 34	 61203 Reichelsheim

Montag, 01.12.2025 - 9:00 Uhr 
Römer-Apotheke	 Tel. 06047 4052 
Vogelsbergstr. 10	 63674 Altenstadt

Dienstag, 02.12.2025 - 9:00 Uhr 
Limes-Apotheke	 06047 96150 
Vogelsbergstr. 18	 63674 Altenstadt

Mittwoch, 03.12.2025 - 9:00 Uhr 
Löwen Apotheke	 06032 910910
Friedrichstr. 1	 61231 Bad Nauheim

Donnerstag, 04.12.2025 - 9:00 Uhr 
Apotheke Assenheim	 06034 91200 
Nieder-Wöllstädter Str. 2	 61194 Niddatal

Freitag, 05.12.2025 - 9:00 Uhr 
Paracelsus-Apotheke	 06039 95900 
Sauerbornstr. 15	 61184 Karben

Samstag, 06.12.2025 - 9:00 Uhr 
Neue Apotheke	 06039 3591 
Luisenthaler Str. 2a	 61184 Karben

Sonntag, 07.12.2025 - 9:00 Uhr 
Rathaus Apotheke	 06187 935383 
Gehrener Ring 3	 61130 Nidderau

Bereitschaftsdienste
und wichtige Telefonnummern 

Notdienste
Polizei		  110
Feuerwehr, Krankenwagen		  112
Rettungsdienst und Krankentransport	
Rettungsleitstelle Wetterau	  	 06031 19222

Telefonische Erreichbarkeit 
der Stadtverwaltung

Ilbenstadt, Im Kloster 6		  06034 9124-0
Aus organisatorischen Gründen und um Warte-
zeiten zu vermeiden, ist eine Terminvereinbarung 
erforderlich. 
Telefonisch können Sie die Stadtverwaltung zu 
folgenden Zeiten erreichen:
Mo.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Di.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mi.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Do.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Fr.	 07.30-12.00 Uhr
Termine beim Ortsgericht sind nur nach Termin-
absprache möglich.

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

61169 Friedberg		 06031 82-0 

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10		 06034 5198

Montag		 14.00 - 19.00 Uhr
Dienstag		  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch		 10.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag		  14.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16	
Mittwoch			  15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag		 10.00 - 11.00 Uhr

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung		  06003 810-122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer		  06003 810-123
Besprechungsraum		 06003 810-124

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau 
Chaumontplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus	 116 117
Ärztlicher Notdienst		 06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

	 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der Kreisstelle 
01805 607011 (kostenpflichtig) Festnetz: 0,14 
Euro/Min.; Mobilfunk: max. 0,42 Euro/Min.

Sozialstation häusliche Pflege
Niddatal, Rosbach, Wöllstadt

Leiterin Frau Dittberner-Bäuerlein 	 06003 810-124
Telefax	 06003 810-125

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon: 	 06034 9396866

Bürgerhäuser
Assenheim		  06034 9022975
Bönstadt		 06034 9022900
Ilbenstadt		  06034 3917
Kaichen			   06187 3969 

Kompostierungsanlage 
llbenstadt, Außenliegend		  06034 930920
An der Landesstraße 3188
Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk 
in Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises betrieben.
61194 Niddatal/ llbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de
Mo. bis Fr. 	8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag		  9.00 - 14.00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Annahmen nur aus privaten Haushalten des 
Wetteraukreises in haushaltsüblichen Men-
gen.
Sperrmüll	 			  bis 40 kg pauschal	 6,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 	 0,18 €/kg
Bauschutt				    bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Grünabfall			   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Reifen		 3,50 €/Stück
Altholz A IV		  bis 40 kg pauschal	 6,60 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)
Altholz A I-III		 bis 40 kg pauschal	 3,30 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme
Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Drucker-
patronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, 
Flachglas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus 
PP/PE, Korken, LED-/Energiesparlampen, 
Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen
Info-Telefon		  06031 906611
www.awb-wetterau.de
Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.
html
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